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Revision des Bundesgesetzes über polizeiliche Aufgaben des Bundes
Nein zur schleichenden Privatisierung von Polizeiaufgaben
Das neue Bundesgesetz über die polizeilichen Aufgaben des Bundes (Polizeiaufgabengesetz, PolAG) ermöglicht privaten Sicherheitsunternehmen die Zwangsanwendung und legt deren Kompetenzen nicht fest. Der Service public wird damit in einem äusserst sensiblen Bereich bedroht: der Sicherheit.

Bei der Revision der Bundesgesetzgebung über polizeiliche Aufga​ben handelt es sich auf den ersten Blick um die Zusammenführung der bislang in mehreren Gesetzen geregelten polizeilichen Aufgaben des Bundes in ein einheitliches Bundesgesetz. Diese Zusammenführung ist die logische Folge der Zusammenfassung aller Polizeidienstleistungen des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) unter die Zuständigkeit des Bundesamtes für Polizei (fedpol). Diese gesetzliche Zusammenführung hat den Vorteil, Transparenz zu schaffen und einen globalen Überblick über die Aufgaben der Polizei zu ermöglichen. In der Praxis könnte damit in gewissen Fällen die Ausführung von polizeilichen Aufgaben erleichtert werden.
Bei näherem Hinsehen ist der Entwurf allerdings bezüglich grundlegender Fragen der Sicherheit und damit des Service public alles andere als harmlos. In Artikel 91 bis 101 sieht er nämlich den Einsatz von privaten Sicherheitsunternehmen vor.
Das PolAG müsste diesbezüglich deutlicher unterstreichen, dass das Gewaltmonopol in den Händen des Staates liegt. Die obengenannten Artikel, die den Einsatz von privaten Sicherheitsunternehmen ermöglichen, verstossen gegen diesen Grundsatz. Travail.Suisse und der Verband Schweizerischer Polizeibeamter (VSPB) fordern, dass Poli​zeiaufgaben, die den Einsatz von Zwangsmassnahmen erfordern, nicht an private Sicherheitsunternehmen übertragen werden.
Nein zur Anwendung von Zwangsmassnahmen durch private Sicherheitsunternehmen

Folgende Punkte im Revisionsentwurf sind nach Ansicht von Travail.Suisse und des VSPB besonders kritisch:
· Artikel 91: Dieser Artikel legt die Mindestvoraussetzungen fest, unter denen der Bund für Schutzaufgaben ein Sicherheitsunternehmen einsetzen kann. Gefordert wird also nicht, was für die Gewährleistung der Sicherheit notwendig ist, sondern nur ein Minimum. Das kann zu Fehlern und zu Situationen, die ausser Kontrolle geraten und gefährlich sind, führen. 
· Artikel 95: Die Anforderungen, welche ein Sicherheitsunternehmen erfüllen muss, um einen Auftrag zu erhalten (z. B. Garantien hinsichtlich Rekrutierung, Ausbildung und Kontrolle des Personals), sind nicht ausreichend präzisiert. So müsste genau festgehalten werden, was unter „genügend Garantien“ zu verstehen ist. Kontrollen sollten nicht von einer be​triebsinternen Instanz, sondern auch durch eine staatliche Behörde vorgenommen werden.
· Artikel 96: Dieser Artikel ermächtigt den Bundesrat zum Erlass bestimmter Ausnahmen von den Voraussetzungen nach Artikel 95 für die Erfüllung von sicherheitspolizeilichen Aufgaben im Ausland vor oder für die Überwa​chung und Bewachung von militärischen Einrichtungen. Diese Ausnahmen sind abzulehnen.
· Artikel 97: Während Travail.Suisse und der Verband Schweizerischer Polizeibeamter (VSPB) fordern, den privaten Sicherheitsunternehmen die Zwangsanwendung zu verwei​gern, gesteht ihnen Artikel 97 dieses Recht zu. Das Personal der privaten Sicherheitsunternehmen ist im Regelfall aber nicht ausreichend für die Zwangsanwendung geschult, letztere sollte deshalb ausschliesslich korrekt geschulten Polizeibeamten vorbehalten bleiben.
Ein weiterer kritischer Punkt im Entwurf des PolAG ist die Tatsache, dass die Kompetenzen der privaten Sicherheitsfirmen nicht festgeschrieben sind. 
Angesichts der Mängel des vorliegenden Entwurfs müsste ein eigenständiges Bundesgesetz geschaffen werden, das den Einsatz privater Sicherheitsunternehmen regelt und auch in den Kantonen und Gemeinden Gültigkeit hätte.

Für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sind der Bund und die Kantone verantwortlich und nicht die privaten Sicherheitsunternehmen. Der PolAG-Entwurf begünstigt eine schleichende Privati​sierung der Polizeiaufgaben. Das Gewaltmonopol liegt indes in den Händen des Staates. Falls diese Tatsache zur Diskussion gestellt werden sollte, müsste diese auf demokratischem Weg durch das Volk angestossen werden. Es ist nicht akzeptabel, dass der Staat sein Gewaltmonopol eigenmächtig schwächt.
Eine Antwort auf die wachsende Gewaltbereitschaft
Die Revision des PolAG hätte eigentlich auch der Anlass sein sollen, die Gesetzgebung an die gesellschaftliche Entwicklung anzupassen, insbesondere an die wachsende Gewaltbereitschaft und den mangelnden Respekt gegenüber Polizei und Behörden.
Mit seiner dem Bundesrat und den eidgenössischen Räten überwiesenen Petition „Stopp der Gewalt gegen die Polizei“ will der Verband Schweizerischer Polizeibeamter (VSPB) diesem besorgniserregenden Missstand Einhalt gebieten. Die Statistiken bestätigen die wachsende Gewaltbereitschaft: Gemäss der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Bundesamtes für Polizei (fedpol) sind 2008 mehr als 2000 Fälle von Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte gezählt worden. Das entspricht einer Zunahme von 160 Prozent gegenüber den Zahlen des Jahres 2000. 
Gewaltakte gegen Polizistinnen und Polizisten dürfen nicht länger als Bagatelldelikte behan​delt werden. Es bedarf einer Verschärfung gewisser Artikel des Strafgesetzbuches. Vorzusehen wären unter anderem die Wiedereinführung kurzer Haftstrafen und eine Erhöhung der Mindest​strafe für Wiederholungstäter.
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